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Direkte Demokratie in der Schweiz

Christoph Mayer

Das politische System der Schweiz ist eine institutionelle Mischform aus parla-
mentarisch-repräsentativer und direkter Demokratie . In keinem anderen Land der 
Welt sind ähnlich weitgehende Mitbestimmungs- und Kontrollmöglichkeiten für 
die Bürger eines Landes institutionalisiert, wie dies in der Schweiz der Fall ist . Seit 
der Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft  im Jahr 1848 wurde über 
insgesamt 604 Gesetzes- und Verfassungsvorlagen auf Bundesebene direktdemo-
kratisch abgestimmt .1 In jährlich bis zu vier Urnengängen stimmen die Schweizer 
Bürger über durchschnittlich 6,5 Gesetzesvorlagen oder Verfassungsänderungen 
auf Bundesebene sowie zahlreiche Entscheide auf Kantons- und Gemeindeebene 
mit bindender Wirkung ab .

Die Funktionsweise der halbdirekten Demokratie der Schweiz, ihre Institutionen, 
Akteure und die Ergebnisse, die sie hervorbringt, sollen Th ema des nachfolgenden 
Kapitels sein . Erkenntnisleitend wird insbesondere die Frage sein, wie demokratisch 
Volksabstimmungen in der Schweiz sind und wie sie sich dort auf die demokratische 
Qualität des politischen Systems auswirken . 

Direktdemokratische Institutionen und Verfahren

Die Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft  kennt im Wesentlichen 
drei Instrumente direktdemokratischer Mitbestimmung auf Bundesebene: obli-
gatorische Referenden, fakultative Referenden und Volksinitiativen . Diese werden 
im Folgenden kurz erörtert (vgl . auch Tab . 1) . 

1  Daten online unter www .admin .ch/ch/d/pore/va/vab_2_2_4_1_gesamt .html, Zugriff  
am 14 .09 .2016, erfasster Zeitraum von 1848 bis 2016 . 
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Obligatorische Referenden
Im Gegensatz zu den anderen Abstimmungsformen werden obligatorische Refe-
renden nicht initiiert, sondern kommen automatisch zur Abstimmung, nachdem 
ein abstimmungspflichtiger Beschluss das Parlament passiert hat. Es handelt sich 
dabei um Vorlagen zur Änderung der Bundesverfassung etwa die Ausgaben- und 
Bundesfinanzordnung betreffend, zum Beitritt zu supranationalen Gemeinschaften 
oder zu Organisationen für kollektive Sicherheit. Für die Annahme einer Vorlage 
im obligatorischen Referendum ist, wie auch für Volksinitiativen, eine doppelte 
Mehrheit erforderlich: Neben der bundesweiten Stimmmehrheit (Volksmehr) 
bedarf es auch einer Stimmmehrheit in mehr als der Hälfte der Kantone (Stän-
demehr). Zustimmungsquoren gibt es für obligatorische Referenden ebenso wie 
für andere Abstimmungsformen in der Schweiz hingegen nicht. Allerdings ist 
mit der doppelten Mehrheit bei obligatorischen Referenden und Volksinitiativen 
eine beachtliche Hürde gesetzt, die die Möglichkeit einer 50,1-prozentigen Mehr-
heit der abstimmenden Bevölkerung für bedeutsame politische Entscheidungen 
praktisch ausschließt. Folglich lag die durchschnittliche Zustimmungsquote der 
angenommenen Referenden zwischen 1991 und 2012 mit 62,8 Prozent weit über 
der 50-Prozent-Marke (bfs.admin.ch; eigene Berechnungen).

Obligatorische Referenden werden auch auf Kommunal- und Kantonsebene 
abgehalten, beispielsweise bei Verfassungsänderungen oder zur Erweiterung des 
Haushaltsbudgets. Diese sogenannten Finanzreferenden können je nach Kanton 
und Gemeinde auch fakultativer Art sein.

Fakultative Referenden
Bei fakultativen Referenden handelt es sich um von der Bevölkerung oder – in 
Ausnahmefällen – von Kantonen initiierte Abstimmungen über parlamentarische 
Vorlagen. Fakultative Referenden können gegen (für dringlich erklärte) Bundesge-
setze, unbefristete oder unkündbare völkerrechtliche Verträge ergriffen werden. 
Nach Erlass eines Gesetzes, einer Gesetzesänderung oder eines Beschlusses durch 
das Parlament, muss binnen 100 Tagen ein Unterschriftenquorum von 50.000 Un-
terschriften erreicht werden, um eine Vorlage zur Abstimmung zu bringen. Kommt 
ein Referendum zustande, kann die Vorlage von der Bevölkerung mit einfacher 
Stimmmehrheit angenommen oder gekippt werden.

Sowohl bei obligatorischen als auch bei fakultativen Referenden handelt es sich 
um Abstimmungen über Gesetze, die noch nicht in Kraft getreten sind. Damit 
unterscheiden sich Referenden in der Schweiz auf Bundesebene von den abroga-
tiven Referenden in Italien, wo bereits eingeführte Gesetze per Referendum zu 
Fall gebracht werden können (Kriesi 2005, S. 21; siehe auch Kap. zu Italien). Auf 
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Schweizer Kantons- und Gemeindeebene sind indes auch Gesetzesinitiativen zur 
Änderung bereits bestehender Gesetze möglich.

Volksinitiativen
Volksinitiativen sind die am häufigsten vorkommende Form direktdemokratischer 
Beteiligung in der Schweiz. Sie können ebenfalls von allen stimmberechtigten 
Bürgern der Schweiz, von Organisationen oder Verbänden lanciert werden. Die 
Stimmbevölkerung erhält durch das Instrument der Volksinitiative die Mög-
lichkeit, eine Aufhebung der Schweizer Verfassung oder eine Teilrevision per 
Volksabstimmung zu verlangen2 – vorausgesetzt, das Parlament stellt fest, dass es 
sich um einen verfassungskonformen und mit internationalem Recht kompatiblen 
Änderungsvorschlag handelt. Um eine bundesweite Volksinitiative in die Wege 
zu leiten, sind 100.000 Unterschriften innerhalb von 18 Monaten erforderlich. 
Nach parlamentarischer Prüfung kommt es meist zwei bis drei Jahre später zur 
Abstimmung über eine Vorlage und/oder gegebenenfalls über einen von der Bun-
desversammlung zur Abstimmung vorgelegten Gegenentwurf. Vorlagen, die mittels 
der Volksinitiative zur Abstimmung gestellt werden, bedürfen zu ihrer Annahme, 
ebenso wie Legislativen in obligatorischen Referenden, einer doppelten Mehrheit 
aus Volksmehr und Ständemehr.

Alle drei Abstimmungstypen zusammengenommen, ermöglichen es den Schwei-
zer Stimmbürgern erheblichen Einfluss auf bundespolitische Entscheidungen zu 
nehmen. Die Mitwirkungsmöglichkeiten fallen auf Bundesebene zwar geringer 
aus als auf Kantons- und Gemeindeebene, wo die Stimmbevölkerung auch Geset-
zesinitiativen lancieren und in Finanzreferenden über Höhe und Verteilung der 
öffentlichen Ausgaben abstimmen kann. Dennoch unterstehen auch auf Bundese-
bene zahlreiche Themen in allen wichtigen Politikbereichen dem Referendum oder 
können qua Volksinitiative zur Abstimmung gebracht werden. Zwischen 1991 und 
2012 wurden von 198 Abstimmungen mit 57 die meisten Entscheide zu sozialpo-
litischen Themen abgehalten, 37 im Bereich Infrastruktur und Lebensraum und 
34 zu Fragen der Staatsordnung (siehe Abb. 1). Zudem wurde über die Themen 
öffentliche Finanzen (16), Wirtschaft (15), Außenpolitik (15), Sicherheitspolitik 
(13) sowie Bildung, Kultur und Medien (11) abgestimmt.

2 	  Tatsächlich wurde bisher ausschließlich vom Instrument der Volksinitiative zur Teil-
revision der Verfassung Gebrauch gemacht.
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Tab. 1	 Volksabstimmungen nach Abstimmungstypen, 1848-2012

Obligatorische  
Referenden

Fakultative  
Referenden

Volksinitiativen/
Gegenentwürfe

Initiatoren Qua Verfassung 
vorgegeben

Stimmbevölkerung 
oder mindestens acht 
Kantone

Stimmbevölkerung/ 
Parlament

Anwendungs-
zweck

Obligatorisch für Ver-
fassungsänderungen 

Kontrolle parlamen-
tarischer Vorlagen

Verfassungsänderung

Anwendungs-
ebene

Bund, Kanton,  
Gemeinde

Bund, Kanton,  
Gemeinde

Bund, Kanton,  
Gemeinde

Abstimmungen 
1848-2012

195 169 219

Unterschriften-
quorum

– 50.000 Unterschriften 
oder auch Lancierung 
durch Kantone inner-
halb von 100 Tagen

100.000 Unterschrif-
ten innerhalb von 18 
Monaten

Beteiligungs- 
oder Zustim-
mungsquorum

– – –

Erforderliche 
Mehrheiten

Volks- und Stände-
mehr

Einfache Stimm-
mehrheit

Volks- und Stände-
mehr

Letztentschei-
dungsinstanz

Stimmbevölkerung Stimmbevölkerung Stimmbevölkerung 
(Parlament prüft 
Initiative auf Verfas-
sungstauglichkeit)

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_eidgen 
%C3 %B6ssischen_Volksabstimmungen und https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/
vab_2_2_4_1_gesamt.html, Zugriff am 12.09.2016

Die Forschung zur direkten Demokratie in der Schweiz kommt hinsichtlich der 
Funktions- und Wirkungsweise direktdemokratischer Verfahren überwiegend 
zu positiv bewertenden Befunden. Volksabstimmungen, so die Ergebnisse in der 
einschlägigen Literatur, tragen zur Haushaltskonsolidierung bei (Feld und Kirch-
gässner 1999; Freitag et al. 2003), fördern das Wirtschaftswachstum (Kirchgässner 
et al. 1999; Feld und Savioz 1997), mindern Steuerbetrug (Torgler 2005), indem sie 
die Transparenz und die finanzpolitischen Mitbestimmungsmöglichkeiten steigern, 
erhöhen die individuelle Unterstützung von Amtsträgern sowie langfristig auch des 
politischen Systems (Bühlmann 2007) und tragen zu einem deliberativen Klima in 
der Gesellschaft bei (Feld und Kirchgässner 2000). Stimulierende Effekte auf die 
wirtschaftliche Entwicklung sowie ein ausgeglichener öffentlicher Haushalt sind



Direkt﻿e Demokrat﻿ie in der Schweiz 55

34	
  

15	
   13	
   15	
   16	
  

37	
  

57	
  

11	
  

0	
  

10	
  

20	
  

30	
  

40	
  

50	
  

60	
  

Sta
ats

ord
nu

ng
	
  

Au
sse

np
oli

9k
	
  

Sic
he

rhe
its

po
li9

k	
  

Wirt
sch

a>
	
  

Öff
en

tlic
he

	
  Fi
na

nz
en

	
  

Inf
ras

tru
ktu

r	
  u
nd

	
  Le
be

ns
rau

m	
  

So
zia

lpo
li9

k	
  

Bil
du

ng
,	
  K

ult
ur,

	
  M
ed

ien
	
  

Abb. 1 Abstimmung nach Th emen, 1991-2012
Quelle: www .admin .ch, Zugriff  am 01 .06 .2013; eigene Zusammenstellung

dabei vor allem in Gemeinden und Kantonen zu beobachten, in denen Finanzre-
ferenden abgehalten werden (vgl . Vatter 2007) . Alleinstehend sind diese Befunde, 
die meist von fi skalkonservativen, neoklassischen Ökonomen vorgebracht werden, 
für eine Bewertung der demokratischen Qualität direkter Beteiligungsverfahren 
jedoch nicht ausreichend . Im Folgenden werde ich daher ergänzend die sozialen 
und distributiven Eff ekte von Volksabstimmungen und die (sozioökonomische) 
Beteiligungsstruktur bei Volksabstimmungen analysieren . Dies scheint mit Blick 
auf die Input- und die Output-Legitimität von Volksabstimmungen geboten (vgl . 
Kap . zu Th eorie und Vergleich) . Wenn sich etwa herausstellen sollte, dass vor 
allem privilegierte Bevölkerungsgruppen an Urnenentscheiden teilnehmen und 
die Abstimmungen einseitige Ergebnisse zeitigen, wäre sowohl die Input- als 
auch die Output-Leistung von Volksabstimmungen kritisch zu bewerten . Zudem 
müssen für eine angemessene Bestimmung der demokratischen Qualität von 
Volksabstimmungen auch die Auswirkungen auf die Behandlung von Minderheiten 
untersucht werden . Der Minderheitenschutz ist mit Blick auf seine rechtsstaatliche 
Gewährleistungsfunktion und die Gleichbehandlung aller von Regeln betroff enen 
Individuen ein höchst sensibles Untersuchungskriterium .

Die Analyse erfolgt in vier Schritten: Zunächst werden die Beteiligungsmuster 
bei Volksabstimmungen untersucht . Anschließend rücken jene Abstimmungen 
zu fi skalischen, wirtschaft s- und sozialpolitischen Fragen in den Fokus, die mit 
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Blick auf ihre Verteilungswirkung und der daraus resultierenden demokratischen 
Integrationsfähigkeit von Interesse sind. Anschließend werden Volksabstimmun-
gen zu kultur- bzw. identitätspolitischen Themen und ihre Wirkungen auf den 
Minderheitenschutz untersucht. Das Augenmerk liegt hier auf migrations- und 
religionspolitischen Abstimmungen, da diese besonders häufig gravierende Aus-
wirkungen auf Bevölkerungsminderheiten haben. In einem weiteren Abschnitt wird 
schließlich zu beurteilen sein, welche Rolle wirtschaftliche und politische Akteure 
in direktdemokratischen Verfahren in der Schweiz einnehmen und welchen Einfluss 
sie auf den Ausgang von Abstimmungen haben. Die Analyse konzentriert sich vor 
allem auf bundesweite Volksabstimmungen.

Beteiligung: Wer beteiligt sich?

Die Beteiligung bei Volksabstimmungen in der Schweiz ist relativ gering. Lag die 
durchschnittliche Stimmbeteiligung zwischen 1945 und 1954 noch bei 55 Prozent 
und zwischen 1955 und 1964 bei 48,2 Prozent, machten im Zeitraum von 1965 
bis 1974 nur noch 43,2 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch (bfs.admin.
ch, Zugriff am 01.06.2013). Zwischen 1991 und 2012 lag die Partizipationsrate 
ebenfalls bei 43,2 Prozent und damit knapp unterhalb der durchschnittlichen 
Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen im selben Zeitraum (45,6 Prozent, siehe 
Abb. 2). Die geringe Beteiligung ist nicht zuletzt auf die Vielzahl der jährlichen 
Urnengänge zurückzuführen (Lutz 2006; Freitag und Stadelmann-Steffen 2007),3 
wobei der Beteiligungsrückgang in der Nachkriegszeit eine Folge der Aufhebung 
der Stimmpflicht in vielen Schweizer Kantonen war (Kriesi 2005, S. 113). Insgesamt 
fallen die Partizipationsraten in der Schweiz im Vergleich zur Wahlbeteiligung in 
anderen westeuropäischen Ländern unterdurchschnittlich aus. Sowohl für die re-
präsentative als auch für die direktdemokratische Säule der Schweizer Demokratie 
muss deshalb, quantitativ betrachtet, eine relativ geringe Input-Leistung konstatiert 
werden. Gleichzeitig sind die zusätzlichen Input-Kanäle direktdemokratischer Par-
tizipation in der Schweiz für sich einzigartig, obgleich für diese neben der generell 
niedrigen Beteiligung die zusätzliche Gefahr besteht, dass sie schichtenbezogen 
unterschiedlich wahrgenommen werden (können).

3 	  Neben den auf Bundesebene abgehaltenen Urnengängen finden zahlreiche weitere Ab-
stimmungen auf Gemeinde- und Kantonsebene statt. Die durchschnittliche Beteiligung 
an Volksabstimmungen in den Kantonen lag zwischen 1991 und 2012 bei 44,1 Prozent 
(bfs.admin.ch, Zugriff am 01.06.2013).
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Abb. 2	 Beteiligung an Nationalratswahlen und Volksabstimmungen, 1990-2012
Quelle: www.bfs.admin.ch, Zugriff am 01.06.2013; eigene Zusammenstellung

Die individuelle Beteiligungsbereitschaft und -fähigkeit bei Volksabstimmungen 
wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Neben der Häufigkeit von Abstimmungen 
und der Anzahl der Abstimmungsvorlagen wirken sich demographische Faktoren 
wie Alter und Geschlecht, (fallspezifische) Sachkenntnis und politisches Interesse 
sowie indirekt die individuelle Ressourcenausstattung (Einkommen, Bildung, 
Berufsstand) auf das Stimmverhalten und damit auf die Höhe der Beteiligung aus 
(Baglioni 2007; Kriesi 2005, S. 111ff.). Weiter spielen die institutionelle Architek-
tur des politischen Systems und die Sozialstruktur im eigenen Wohnumfeld eine 
Rolle (Baglioni 2007). Zudem besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der 
Kampagnenintensität und der Beteiligungsrate, wobei für den Zeitraum zwischen 
1981 und 1999 nachgewiesen werden konnte, dass die Kampagnenintensität für 
knapp die Hälfte der Beteiligung verantwortlich ist (Kriesi 2005, S. 116f.). Wenig 
umkämpfte Stimmvorlagen generieren deshalb eine niedrigere Stimmbeteiligung 
als umstrittene Vorlagen.

Sozioökonomische Beteiligungsunterschiede werden insbesondere bei Abstim-
mungen mit niedriger Kampagnenintensität virulent. Vor allem politisch interessierte 
und informierte Bürger machen häufig von ihrem Stimmrecht Gebrauch und sind 
deshalb vor allem bei Abstimmungen mit niedriger Kampagnenintensität überdurch-
schnittlich häufig an der Stimmurne vertreten. Bei erhöhter Kampagnenintensität 
und mit höherer Vertrautheit des Abstimmungsthemas nimmt die fallspezifische 
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individuelle Aufmerksamkeit bei den weniger Informierten und damit die Beteili-
gung in dieser Gruppe zu (Kriesi 2005, S. 118ff.); der Beteiligungsbias verringert sich. 
Bei jährlich bis zu vier Urnengängen mit jeweils mehreren Abstimmungen allein 
auf Bundesebene ist jedoch schnell eine Informationsüberlastung erreicht, die sich 
negativ auf die individuelle Beteiligungsbereitschaft und -fähigkeit auswirkt (Lutz 
2006, S. 630). Es zeigt sich, dass es insbesondere bei bildungsfernen und einkom-
mensschwachen Schichten häufig zum Selbstausschluss bei Volksabstimmungen 
kommt (ebd., S. 134). Resümierend gilt deshalb, dass sowohl die Beteiligungshöhe 
als auch die soziale Beteiligungsstruktur bei vielen Volksabstimmungen defizitär 
und mit Blick auf die Input-Qualität der direkten Demokratie in der Schweiz 
kritisch zu bewerten ist.

Abstimmungsergebnisse

Wie wirkt sich der beschriebene soziale Partizipationsbias auf die Abstimmungs-
ergebnisse aus? Ich werde dieser Frage am Beispiel verteilungspolitisch relevanter 
Abstimmungen in den Bereichen Wirtschafts-, Fiskal- und Sozialpolitik nachgehen. 
Eine demokratiepolitische Bewertung dieser Politikfelder bietet sich besonders – aber 
nicht nur – vor dem Hintergrund sozialer Demokratietheorien (Heller 1983[1934]; 
Meyer 2005) an. Die Beteiligung an und die Wirkung von einschlägigen Volksab-
stimmungen entscheidet in erheblichem Maße über die Höhe und Richtung der 
Allokation der soziopolitischen Ressourcen. Damit haben sie einen unmittelbaren 
Einfluss auf die Umsetzung des politischen Gleichheitsgebots sowie der sozialen 
Fairness einer Gesellschaft (Dahl 1998; Meyer 2005; Merkel und Petring 2012). 

Um das sogenannte Medianwählermodell als theoretischen Ausgangspunkt 
für die empirische Analyse zu wählen, sollte die Wahlbevölkerung aufgrund ihrer 
ungleichen Einkommensverteilung eine Präferenz für umverteilungspolitische 
Maßnahmen und entsprechende Parteien haben (Wagschal und Obinger 2000, 
S. 469). Anzunehmen wäre danach auch, dass diese Präferenzen in Volksabstim-
mungen zu verteilungspolitischen Themen entsprechend sichtbar werden. Mit 
der auf Downs (1968, S. 197) zurückgehenden sogenannten Robin-Hood-These ist 
außerdem anzunehmen, dass die Mehrheit der Abstimmenden tendenziell einer 
stärkeren Belastung höherer Einkommensbezieher zustimmen dürfte – Maßnahmen 
zur Umverteilung über die öffentliche Hand von einer gesellschaftlichen Mehrheit 
also gewünscht sein sollten.

Falls sozial schwache Gruppen nun aber tatsächlich ein dezidiertes Interesse an 
einer Umverteilung haben, jedoch nur unterdurchschnittlich oft an Abstimmungen 
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teilnehmen, könnte sich die politische Apathie dieser Gruppen entsprechend in den 
Abstimmungsergebnissen niederschlagen. Schäfer hält fest: 

„Doch falls die Einstellung zu einer Sachfrage von denselben (sozioökonomischen) 
Faktoren abhängt, die auch die Teilnahme an der Abstimmung beeinflussen, verzerrt 
die Ausweitung der direkten Demokratie Entscheidungen zulasten sozial Schwacher“ 
(Schäfer 2012, S. 53).

Die soziale Ungleichverteilung der Wahlbeteiligung wird dann zu einem Problem 
für die Demokratie, wenn sie Politikergebnisse herbeiführt, die entgegen der Präfe-
renzen jener Bevölkerungsgruppen stehen, die strukturell, beispielsweise aufgrund 
von geringen Bildungsressourcen, von einer Stimmteilnahme abgehalten werden.

Präferenzunterschiede zwischen Abstimmenden und Nicht-Abstimmenden 
Lutz (2006) kommt auf der Basis einer Auswertung von 144 Volksabstimmungen zu 
dem Ergebnis, dass es in 35 Prozent der Abstimmungen auf Bundesebene von 1981 
bis 1999 einen signifikanten Präferenzunterschied zwischen Abstimmenden und 
Abstinenten gab. In dem hier näher beleuchteten Politikbereich der Sozialpolitik, 
welcher auch Fragen zur Minderheitenpolitik umfasst, sowie im Bereich der öffent-
lichen Finanzen konnte dabei Folgendes gezeigt werden: Der sogenannte turnout 
effect, wonach sich bei 100-prozentiger Stimmbeteiligung das Ergebnis gegenüber 
dem realen Ausgang signifikant verändert hätte, lag im Untersuchungszeitraum 
bei 31 Prozent im Fall der Sozialpolitik und bei 17 Prozent im Fall der Minderhei-
tenpolitik. Lutz kommt weiter zu dem Ergebnis, dass Personen, die sich nicht an 
Abstimmungen beteiligen, häufiger Positionen in Übereinstimmung mit rechten 
und konservativen Parteien vertreten als Personen, die sich an Abstimmungen 
beteiligen. Eine niedrige Wahlbeteiligung begünstige daher eher Abstimmungser-
gebnisse in Übereinstimmung der Positionen von linken Parteien (berechnet für die 
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP)), während rechte Parteien (berechnet 
für die Schweizer Volkspartei (SVP)) aufgrund einer niedrigen Stimmbeteiligung 
tendenziell benachteiligt werden.

Eine geringe Beteiligung hilft in diesen Politikbereichen in der Schweiz also 
tendenziell linken Parteien, obwohl diejenigen Bevölkerungsgruppen, die eigentlich 
ein dezidiertes Eigeninteresse an einer Umverteilung haben und deren Positionen 
daher näher an jenen von linken Parteien liegen sollten, überdurchschnittlich 
häufig nicht partizipieren. Einen Grund, wie es zu diesem Paradox kommt, nennt 
Kriesi (2012, S. 57f.; 2005, S. 171): Kampagnen, deren Abstimmungsgegenstand 
komplex ist und die von der politischen Rechten dominiert werden, verleiten 
uninformierte Wähler linker Parteien potenziell zur Wahlenthaltung oder einem 
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Votum in Übereinstimmung mit der von rechter Seite ausgegebenen Parole. Wenn 
solche Kampagnen erfolgreich sind, also zu einer hohen Abstimmungsbeteiligung 
führen, schwächt dies linke Positionen. Sind sie jedoch nicht erfolgreich, haben linke 
Parteien vergleichsweise gute Chancen, ihre Interessen durchzusetzen. 

Im Rekurs auf Lutz (2006) lässt sich, wenn auch nicht differenziert nach ein-
zelnen Politikfeldern, außerdem festhalten, dass nicht nur Abstimmungen mit 
geringer Wahlbeteiligung, sondern auch jene, bei denen das allgemeine Informa-
tionsniveau hoch ist, eher zugunsten linker Parteien ausfallen. Mit der Einführung 
einer gesetzlichen Stimmpflicht ließe sich folglich zwar die Gesamtbeteiligung an 
Volksabstimmungen erhöhen, die Qualität der Abstimmungsergebnisse dürfte 
– zumindest aus Sicht linker Politiker – angesichts der begrenzten individuellen 
Informationskapazitäten jedoch nicht positiv beeinflussbar sein. Zwar ist zu er-
warten, dass sich das Informationsniveau bei einem Teil der bisher uninformierten 
Abstinenten verbessern würde; insgesamt dürfte aber ein geringerer Prozentan-
teil der Abstimmenden als ohne Stimmpflicht (ebd., S. 199ff.) argumentbezogen 
abstimmen und sich stattdessen heuristisch auf Hinweise von Referenzgruppen 
verlassen. Anders als bei allgemeinen Wahlen dürfte die Informationsschwäche 
und mangelnde Sachkenntnis in Einzelfragen zu demokratisch bedeutungsarmen 
Entscheidungen führen. Zudem würde der Rationalitätsgehalt politischer Entschei-
dungen als Problemlösung weiter sinken.

Welche verteilungspolitische Wirkung haben Volksabstimmungen?
Im diesem Abschnitt werden die wirtschafts-, fiskal- und sozialpolitischen Ab-
stimmungen auf Bundesebene zwischen 1980 und 2013 untersucht und auf ihren 
redistributiven Gehalt überprüft. Um eine Analyse der verteilungspolitisch relevan-
ten Abstimmungen zu ermöglichen, wurden die Stimmergebnisse zunächst nach 
progressiven und restriktiven Ausgängen klassifiziert. Als im Ergebnis progressiv 
wurden Abstimmungen gewertet, die eine umverteilende Wirkung von oben nach 
unten zur Folge haben, eine Mehrverteilung von Finanzmitteln für die öffentliche 
Daseinsfürsorge und die Sozialversicherungen bewirken oder Abstimmungsvor-
lagen verhindern, deren Annahme einen gegenteiligen Effekt zur Folge gehabt 
hätte. Zudem wurden Abstimmungen als in ihrem Ergebnis progressiv gewertet, 
wenn sie die Rechte oder Mittel von Beschäftigten oder von benachteiligten Ge-
sellschaftsgruppen wie Arbeitslosen oder Mietern stärken oder wenn Vorlagen 
abgelehnt wurden, die darauf abzielten, die Rechte und Mittel dieser Gruppen zu 
mindern. Ausgänge mit umgekehrten Ergebnissen wurden als restriktiv bewertet.

Von den 54 Volksabstimmungen nahmen 70,4 Prozent einen restriktiven und 
nur 29,6 Prozent einen progressiven Ausgang. Wird nach einzelnen Abstim-
mungstypen differenziert, sind deutliche Unterschiede erkennbar: 95 Prozent der 
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Initiativen waren in ihrem Ausgang restriktiv, wobei es sich jeweils um progressive 
Stimmvorlagen handelte, die von einer Mehrheit an der Urne abgelehnt wurden.4 
Von den Volksabstimmungen zu obligatorischen Referenden waren 62,5 Prozent 
in ihrem Ausgang restriktiv, Abstimmungen zu fakultativen Referenden waren in 
56,5 Prozent der Fälle restriktiv.

Angesichts dieser Ergebnisse drängt sich das Bild auf, dass die direkte Demokratie 
eine fiskalpolitisch restriktive Regelsetzung begünstigt. Von den Volksabstimmungen 
mit restriktivem Ausgang hatten die meisten jedoch keine legislative Eigenwirkung. 
Insgesamt wurden 19 progressive Volksinitiativen in Übereinstimmung mit dem 
Votum des Parlaments abgelehnt. Elf restriktive Vorlagen zu fakultativen und vier 
restriktive Vorlagen zu obligatorischen Referenden wurden in Übereinstimmung 
mit dem Parlament angenommen. Damit hatten 34 von 38 Abstimmungen mit 
restriktivem Ausgang keine Eigenwirkung.

Berücksichtigt man jedoch nur jene Abstimmungen, die eine Eigenwirkung 
haben, in denen das Votum der Stimmbürgerschaft also von jenem des Parlaments 
abweicht, dann waren meist progressive Positionen an der Urne mehrheitsfähig. In 
Zahlen ausgedrückt heißt das, dass in drei Vierteln der Fälle (75,9 %) die Stimm-
bevölkerung in Übereinstimmung mit der Empfehlung des Parlaments votierte. 
Progressive Positionen hatten dabei meist das Nachsehen. Wenn die Stimmbevöl-
kerung jedoch von der parlamentarischen Empfehlung hoheitlich abwich, dann 
tat sie dies in 85,3 Prozent der Fälle nach links (siehe Abb. 3).

4 	  Die einzige erfolgreiche Initiative hatte eine progressive Ausrichtung. Es handelt sich 
um die Volksinitiative „gegen die Abzockerei“ aus dem Jahr 2013, die zum Ziel hatte, 
die Managergehälter in Schweizer Unternehmen und Banken zu limitieren, und mit 68 
Prozent Ja-Stimmen eine klare Mehrheit erlangte.
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Abb. 3 Politische Ausrichtung von Volksabstimmungen, 1980-2013
Anmerkung: Eigene Darstellung, Fallzahl in Klammern

Unterm Strich ändert dies nichts daran, dass die Stimmbevölkerung – in Überein-
stimmung mit den Repräsentanten im Parlament und den Regierungsvertretern 
im Bundesrat – tendenziell restriktive Positionen stärkt und Maßnahmen zur 
Erweiterung des staatlichen Handlungsspielraums kritisch gegenübersteht . Die 
gesellschaft liche und politische Linke in der Schweiz würde auch kaum von sich 
behaupten, dass sie im genannten Untersuchungszeitraum mittels der direktdemokra-
tischen Einfl ussmöglichkeiten eine programmatische Verschiebung der politischen 
Kräft everhältnisse erreicht hätte . Die Hoff nung linker Parteien und Gruppen, etwa 
in Deutschland, mithilfe von Volksabstimmungen eine ausgewogenere Verteilung 
von Einkommen und sozialen Risiken in der Gesellschaft  zu erzielen, könnte sich 
vor dem Hintergund der Schweizer Erfahrungen als Illusion erweisen .

Verfolgt man aber die Spuren, die die direkte Demokratie im letzten Jahrhundert 
in der Schweiz hinterlassen hat, werden durchaus auch progressive Pfade sichtbar . 
Eine Studie von Moser und Obinger (2007) belegt dies . Die Autoren konstatieren, 
dass sich durch eine Blockadehaltung seitens der Arbeitgeber, konservativer Parteien 
und dem Bauernverband der Aufb au des Sozialstaates (ebd ., S . 345) im Vergleich 
zur Sozialstaatlichkeit in den europäischen Nachbarländern nur sehr langsam ent-
wickelte . Zwischen 1946 und 2006 wurden beispielsweise vier von acht expansiven 
Gesetzesvorlagen des Parlaments durch fakultative Referenden zu Fall gebracht . 
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Dennoch konnten auch linke Akteure, mittels der Volksinitiative, einige Erfolge 
beim Aufbau der sozialen Sicherungssysteme verbuchen, darunter den Ausbau der 
staatlichen Rentenversicherung und die Einführung einer Invalidenversicherung. 
Zudem vermochten dieselben Interessengruppen während des sogenannten silbernen 
Zeitalters ab 1980, als der Sozialstaat in manchen anderen europäischen Ländern 
bereits Blessuren erhielt, einen Abbau des sozialen Sicherungssystems zumindest 
teilweise zu verhindern (ebd., S. 336f.).

Manfred G. Schmidt (2008) spricht von einer Bremswirkung von Volksabstim-
mungen auf den Wohlfahrtsstaat, wobei in zweierlei Hinsicht von einer solchen 
Wirkung die Rede sein kann: einerseits in Bezug auf die hohen Hürden zur Aus-
weitung des Sozialstaates, andererseits aufgrund der Möglichkeiten, vor allem 
mithilfe des fakultativen Referendums, dessen Abbau abzubremsen (ebd., S. 357).

Zusammenfassend lässt sich für Volksabstimmungen mit verteilungspolitischem 
Gehalt festhalten, dass Volksabstimmungen häufig einen wirtschaftsliberalen und 
fiskalisch restriktiven Ausgang nehmen, die Ergebnisse an der Urne also häufig 
entgegen der erwarteten materiellen Präferenzen der Unter- und Mittelschicht 
ausfallen. Bei einem Blick auf die sozioökonomische Beteiligungsstruktur zeigte 
sich aber auch, dass überdurchschnittlich häufig Menschen aus bildungsfernen 
und einkommensschwachen Schichten den Abstimmungen fernblieben oder aber 
nicht selten für Positionen konservativ-liberaler Parteien und damit restriktiver 
Politikoptionen empfänglich waren.

Wie wirken sich Volksabstimmungen auf die Rechte von Minderheiten aus?
In den theoretischen Ausführungen zu Beginn dieses Bandes wurde erörtert, 
welche Gewährleistungsansprüche ein umfassendes Demokratieverständnis an 
die Verfahren und Institutionen des demokratischen Systems stellen muss. Auch 
die Repräsentation von Minderheiten sowie der verlässliche Schutz ihrer Rechte 
können als Eckpfeiler liberaler Demokratien gesehen werden (Merkel 2004). Die 
Qualität von Demokratien mit starken direktdemokratischen Institutionen sollte 
deshalb auch danach bewertet werden, ob individuelle und kollektive Rechte von 
Minderheitengruppen geschützt sind und ob diese Gruppen adäquaten Zugang zum 
politischen Machtzentrum haben;5 oder ob Volksabstimmungen die Rechte und 
den Schutz von Minderheiten potenziell gefährden können. Für die Schweiz stellt 
sich diese Frage insbesondere deshalb, weil im politischen Institutionengefüge der 
Eidgenossenschaft keine starke Verfassungsgerichtsbarkeit existiert, die im Fall von 

5   	 Eine entsprechende Vorgehensweise wurde beispielsweise im Demokratiebarometer 
gewählt (demokratiebarometer.org). 



64 Christoph Mayer

verfassungswidrigen oder völkerrechtswidrigen Vorlagen eine Vetoplayer-Funktion 
einnehmen könnte.6

Der sogenannte Social-identity-Ansatz (Tajfel 1982), der soziale Gruppen in ing­
roups und outgroups unterscheidet, geht davon aus, dass vor allem jene Minoritäten 
von Mehrheitsentscheiden bei Volksabstimmungen negativ betroffen sind, die andere 
Sozialisierungshintergründe und Wertvorstellungen als die Bevölkerungsmehrheit 
aufweisen. Dahingegen ist zu erwarten, dass Minderheiten, die gesellschaftlich 
integriert und deren Wertevorstellungen mit jenen der Bevölkerungsmehrheit 
kompatibel sind, durch Volksabstimmungen nicht benachteiligt werden. Ich werde 
folgend die Wirkung von Volksabstimmungen auf den Schutz und die Rechte von 
Einwanderern, Geflüchteten und religiösen Minderheiten untersuchen.7 Der hier 
gewählte Fokus auf Abstimmungen zu migrations- und religionspolitische The-
men ergibt sich, weil diese Gruppen nach dem Social-identity-Ansatz besonders 
verwundbar erscheinen. Abstimmungen über diese outgroups betreffende Themen 
sind daher ein wichtiger demokratischer Gradmesser für die Gewährleistung des 
Minderheitenschutzes im Besonderen wie im Allgemeinen.

In einer empirischen Untersuchung von 193 minderheitenrelevanten Abstim-
mungen auf Bundesebene zwischen 1960 und 2007 untermauern Vatter und Danaci 
(2010) die These, dass Nichtstaatsbürger und religiöse Minderheiten von Volks-
abstimmungen benachteiligt werden. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass in 59 
von 86 Fällen (68,6 %) zu einschlägigen Sachverhalten die Mehrheit der Schweizer 
Stimmbevölkerung in Übereinstimmung mit der parlamentarischen Mehrheit 
votierte, diese Abstimmungen also keinen Eigeneffekt auf die Politikgestaltung 
hatten (ebd., S. 211). Es bleibt in der Studie unklar, ob die Stimmergebnisse in 
diesen Fällen zulasten der Minoritäten ausfielen. Für die verbleibenden 37 Ab-
stimmungen wurde jedoch in 36 Fällen ein kulturell restriktiv-exkludierender 
Ausgang nachgewiesen, wobei in 35 Fällen ein Ausbau von Minderheitenrechten 
seitens der Stimmbevölkerung entgegen des Votums des Parlaments abgelehnt und 
in einem Fall der Abbau von Minderheitenrechte an der Urne beschlossen wurde 
(ebd., S. 212). Während islamische Religionsgemeinschaften und Einwanderer 

6 	  Über die Rechtskonformität einer Vorlage entscheidet das Parlament aus National- und 
Ständerat unter Berücksichtigung eines Urteils des Bundesrats. Das Schweizer Bundesge-
richt hat in diesem Prozess weder beratende noch Entscheidungskompetenzen. Insofern 
spielt das zentrale Organ der repräsentativen Demokratie, das Parlament, die Rolle eines 
konstitutionell gebundenen gatekeepers auch bei direktdemokratischen Verfahren.

7 	  Islamische Glaubensgemeinschaften stellen in der Schweiz mit einem Bevölkerungsanteil 
von 4,5 Prozent (Bundesamt für Statistik/BFS 2010) die mit Abstand größte religiöse 
Minderheit dar. Gleichzeitig haben rund 90 Prozent der Muslime keine Schweizer 
Staatsbürgerschaft (Vatter und Danaci 2010, S. 211).
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(insbesondere auch Geflüchtete) durch Volksabstimmungen mit Eigenwirkung 
also systematisch diskriminiert werden, zeigt sich die Mehrheit der Schweizer 
Bevölkerung oftmals tolerant, wenn es um die Rechte von kulturell integrierten 
ingroups geht. Sprach- und Konfessionsminderheiten, Homosexuelle und Menschen 
mit Behinderung sind nur selten oder gar nicht negativ von den Ausgängen von 
Volksabstimmungen betroffen. 

Die Diskriminierung von Nichtstaatsbürgern und Menschen islamischen 
Glaubens bestätigt sich auch in den Ergebnissen jüngerer Volksabstimmungen. 
Eine eigens durchgeführte Analyse ergab für den Zeitraum von 2006 bis 2016, dass 
von insgesamt zehn Abstimmungen die benannten Minderheiten in sechs Fällen 
benachteiligt wurden, wobei in einem Fall, namentlich beim Referendum über die 
Beschleunigung von Asylverfahren im Rahmen der Änderungen des Asylgesetzes 
2016, die Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen ambivalent ausfällt. Von den 
sechs exkludierenden Abstimmungen hatten wiederum drei eine aktive Wirkung, 
das heißt, die Abstimmungen implizieren einen Abbau von Rechten für die be-
troffenen Gruppen: Mittels Volksinitiativen wurden Vorlagen „gegen den Bau von 
Minaretten“ (57,5 %) im Jahr 2009, „für die Ausschaffung krimineller Ausländer“ 
(52,9 %) im Jahr 2011 und „gegen Masseneinwanderung“ (50,3 %) im Jahr 2014 
angenommen. Während also in dem von Vatter und Danaci (2010) untersuchten 
Zeitraum 1960-2007 nur in einem Fall bereits bestehende Rechte der untersuchten 
Minderheitengruppen beschnitten wurden, kam es seither in bereits drei Fällen zu 
einem Abbau der Rechte dieser Minderheiten.

Eine Bewertung der Schweizer Volksabstimmungen in puncto Minderhei-
tenschutz muss nach den dargelegten Befunden kritisch ausfallen, weil die Rechte von 
Nichtstaatsbürgern und „Muslimen […] durch Volksrechte entweder eingeschränkt 
oder verzögert, aber in keinem Fall ausgeweitet wurden […]“ (Vatter 2011, S. 11), 
wobei groben Diskriminierungen mit einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit 
oder einer stärkeren Einbindung in völkerrechtliche Verträge beizukommen wären 
(Vatter und Danaci 2010, S. 217). Beides, ein Verfassungsgericht als Vetoplayer 
oder eine starke diesbezügliche Kontrolle beispielsweise über die Verpflichtung 
zur EU-Charta, existiert im Fall der Schweiz nicht. Die Schweizer Parlamentarier 
stehen indes insgesamt stärker hinter dem Gleichbehandlungsgebot von religiösen 
Minderheiten als die Stimmbevölkerung (Vatter et al. 2009): Parlamentsmehrhei-
ten auf Kantonsebene fühlten sich in der Vergangenheit oftmals durch das dro-
hende „Damoklesschwert“ (ebd.) in Form des Referendums dazu veranlasst, die 
Gleichstellung nichtchristlicher Minderheiten im Rahmen von Vorlagenpaketen 
zur Abstimmung zu stellen und nicht in einzelnen Gesetzesakten zu beschließen. 
Läge die Entscheidung über Minderheitenrechte ausschließlich bei den Schweizer 
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Volksvertretern im Parlament, wären die über Volksabstimmungen diskriminierten 
Minderheiten in vielen Fällen besser geschützt worden.

Direkte Demokratie und ihre politischen Akteure 

Die politische Debatte im Vorfeld von Volksabstimmungen in der Schweiz erstreckt 
sich über diverse Kanäle. Neben der offiziellen Stimmbenachrichtigung mit um-
fangreicher Informationsbroschüre, informieren Presse, Fernsehen und Radio über 
die zur Abstimmung stehenden Vorlagen. Massenmedien nehmen, wie bei Wahlen, 
eine zentrale Rolle bei der Vermittlung politischer Inhalte ein. Dabei sind sie zu 
einer neutralen und ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet. Werbung von und 
für Parteien in Fernsehen und Radio ist verboten. Neben diesen Restriktionen gibt 
es kaum Einschränkungen bei der Kampagnenführung. Zwar darf die Regierung 
keine Kampagnengelder für ihre Positionen und Parolen aufwenden (Kriesi 2007, 
S. 92), für alle anderen Akteure existiert hingegen weder eine Spendenobergrenze 
noch eine Offenlegungspflicht ihrer Spenden. Die ungedeckelte und intransparente 
Möglichkeit der Kampagnenfinanzierung nützt in erster Linie den finanzkräftigen 
Unternehmerverbänden, die weit mehr Ressourcen mobilisieren können als etwa 
politische Parteien (Kriesi 2005, S. 38).

Bundesrat, Parlament, Parteien, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie 
sozial- und umweltpolitische Organisationen äußern sich im Vorfeld von Abstim-
mungen mit Ja- oder Nein-Parolen zu den zur Entscheidung stehenden Vorlagen. 
Die sich formierenden politischen Lager können je nach Sachverhalt variieren, 
meist verbünden sich die Akteure jedoch in ähnlichen Konstellationen. Die sonst 
auf Konsens ausgerichtete große Dauerkoalition von vier Regierungsparteien im 
Bundesrat zerfällt allerdings dabei in jüngerer Zeit häufig – das in der Schweiz 
institutionell wie historisch verankerte Konkordanzprinzip mit seiner kohäsiven 
Ausstrahlung auf die politische Entscheidungsfindung (Kost 2008, S. 74) wird 
dann durch den Wettbewerb an der Abstimmungsurne ersetzt. Wie wirken sich 
solche Parolen (Empfehlungen) der politischen Akteure auf das Abstimmungs-
ergebnis aus? Zunächst kann konstatiert werden, dass je geschlossener die vier 
Regierungsparteien hinter der vom Bundesrat ausgegebenen Empfehlung stehen, 
es umso wahrscheinlicher ist, dass eine Stimmmehrheit dieser Empfehlung folgt. 
Dies hat Hanspeter Kriesi für den Zeitraum 1981-2004 ermittelt (Kriesi (2007, S. 
84). Insbesondere von unten initiierte Volksinitiativen bleiben an der Urne meist 
ohne Erfolg, was vor allem damit zusammenhängt, dass die Regierungsparteien in 
der Vergangenheit fast immer geschlossen gegen einschlägige Vorlagen auftraten 
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(ebd., S. 92). Empfehlungen zu Referenden oder Initiativen, welche die Regierung 
bei gespaltener Großer Koalition oder bei Großer Koalition abzüglich einer Regie-
rungspartei ausgibt, wurden dahingegen deutlich öfter die Gefolgschaft verweigert.

Was den Erfolg von Partei- und Verbandsempfehlungen anbetrifft, erkennt 
Wagschal (2007), dass vor allem Parteikampagnen einen Effekt auf das Stimm-
verhalten der Bürger haben (vgl. auch Hornig 2011), während Empfehlungen des 
Arbeitnehmerverbands und insbesondere der Gewerkschaften keinen nachweisbar 
signifikanten Einfluss auf die Stimmentscheidung haben. Personen mit starker 
Parteiidentifikation folgten den Parolen ihrer Parteien in zwei Dritteln der Fälle 
(66 %). Sie taten dies in der Regel um rund 10 bis 20 Prozent häufiger als der Ge-
samtdurchschnitt aller Abstimmenden (Wagschal 2007, S. 326). Wagschal kommt 
aufgrund dieser Ergebnisse zu dem Schluss, dass es sich bei direktdemokratischen 
Entscheidungen nicht um von unten initiierte herrschaftsfreie Diskurse mit offe-
nem Ausgang handelt. Vielmehr wird ein klarer Paroleneffekt der Parteien auf 
das Stimmergebnis konstatiert. Kriesi (2005, S. 222) bemerkt ebenfalls, dass die 
Stimmbevölkerung zwar eine zu den Parolen der Eliten relativ synchrone, jedoch 
möglicherweise unabhängig zustande kommende Haltung an der Urne vertritt.

Dieser Frage soll im Rahmen einer Analyse der bereits erwähnten, verteilungs-
politisch relevanten Volksabstimmungen zwischen 1980 und 2013 nachgegangen 
werden. Werden die 53 Abstimmungen auf insgesamt drei potenzielle Wirkungs-
faktoren untersucht, zeigt sich, dass erstens die Parolen der Regierungsparteien, 
zweitens die politische Zielrichtung von Abstimmungsvorlagen und drittens die 
ideologische Stärke der Vorlagen das Stimmergebnis beeinflussen (siehe Abb. 4). 
Vorlagen, hinter denen eine große Koalition aus mindestens drei Parteien stand, 
wurden – für die Ausrichtung und die Stärke der Vorlagen kontrolliert – häufiger 
angenommen als Vorlagen, die nicht von einer Regierungsmehrheit unterstützt 
wurden. Darüber hinaus zeigt sich aber auch, dass die Stimmbürgerschaft eine 
eigene politische Agenda verfolgt, die moderat nach rechts tendiert. Vorlagen mit 
moderat rechter Stoßrichtung, hinter denen eine große Koalition stand, wurden 
zudem häufiger angenommen als Vorlagen mit moderat linker Zielsetzung, ceteris 
paribus.

In anderen Worten: Die Gefolgschaft der Stimmberechtigten gegenüber der 
Regierung und dem Parlament fällt umso höher aus, je stärker der Konsens zwi-
schen den Regierungsparteien ist. Diese Gefolgschaft ist im Fall von moderaten und 
restriktiven parlamentarischen Vorlagen höher als bei dezidierten und progressiven 
Vorlagen. Restriktive und moderate Vorlagen haben also unabhängig von der Ko-
alitionskonstellation bessere Chancen, den Urnengang erfolgreich zu absolvieren.
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Abb. 4 Annahmequoten parlamentarischer Vorlagen nach Richtung, Stärke und 
Koalitionskonstellation, 1980-2013

Lesebeispiel Balken: 76,9 Prozent der dezidiert restriktiven Vorlagen, die von einer großen 
Koalition aus mindestens drei Regierungsparteien unterstützt wurden, wurden von der 
Stimmbevölkerung per Volksabstimmung angenommen . Insgesamt wurden dagegen nur 
60 Prozent aller dezidiert restriktiven Vorlagen angenommen .

Im Übrigen wird die häufi g artikulierte Th ese, wonach sich fi nanzstarke Akteure 
durch einen hohen Ressourcenaufwand einen Vorteil bei Abstimmungen verschaff en 
könnten, in der Schweiz (anders als bspw . in Kalifornien, vgl . das entsprechende Kap . 
in diesem Buch) nicht so eindeutig bestätigt wie oft mals vermutet . So konnte Kriesi 
(2007, S . 90) zeigen, dass hochumstrittene fakultative Referenden auch zugunsten 
der fi nanziell benachteiligten Initiatoren ausgehen können, weil mit steigender 
Intensität der Kampagnen das Informationsniveau und damit die Off enheit in der 
Bevölkerung gegenüber den Belangen jenseits wohletablierter Mehrheitspositionen 
zunimmt . In wenigen Fällen gilt dieser Befund auch bei Volksinitiativen (ebd .), 
wobei die Regierung dort meist die Oberhand behält, selbst wenn die Initiative von 
fi nanzstarken rechten Akteuren lanciert wird (ebd ., S . 92) . Andererseits konnte in 
derselben Studie gezeigt werden, dass ein hoher Ressourcenaufwand gegen eine 
Vorlage nicht zwangsläufi g zur Folge hat, dass diese Vorlage gekippt wird .

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Schweiz die politische 
Elite eine wichtige Rolle beim Ausgang von Volksabstimmungen spielt . Je größer 
der Konsens im Bundesrat, desto wahrscheinlicher, dass sich die politische Elite 
mit ihren Empfehlungen durchsetzt . Ressourcenintensive Kampagnenführung 
hat einen Eff ekt auf den Ausgang von Abstimmungen, dies gilt insbesondere 
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für Referenden. Parteien sind hier die erfolgreichsten Akteure. Kampagnen mit 
hohem Finanzaufwand führen aber nicht zwangsläufig zu Erfolgen. Insgesamt 
strukturiert die politische Elite die Ergebnisse von Abstimmungsergebnissen in 
erheblichem Ausmaß.

Fazit: Restriktive Tendenzen direkter Demokratie  
in der Schweiz

Das politische System der Schweiz hat weltweit die ausgeprägteste Form direkt-
demokratischer Beteiligung etabliert. Die Effekte der direktdemokratischen Ins-
titutionen auf Ökonomie, politische Kultur und Demokratie sind in der Schweiz 
sicherlich am besten erforscht. Die Frage nach der demokratischen Qualität der 
halbdirekten Demokratie, d. h. des Zusammenspiels von repräsentativen und direkt-
demokratischen Institutionen wurde jedoch bislang nur vereinzelt untersucht. Ein 
Qualitätsvergleich der weltweit besten 30 Demokratien für den Zeitraum von 1990 
bis 2012 weist der Schweiz den dritten Rang zu (hinter Dänemark und Schweden) 
(democracybarometer.org; Zugriff am 21.03.2016). Ein direkter Zusammenhang 
zwischen dem Ausmaß der direkten Demokratie und der Qualität der Demokratie 
ist im Fall der Schweiz durchaus plausibel. Ein systematischer Zusammenhang 
zwischen der Häufigkeit von Volksabstimmungen und der Demokratiequalität 
lässt sich für die Gesamtheit der 30 besten Demokratien jedoch nicht nachweisen 
(vgl. die Ausführungen im Kapitel „Theorie und Vergleich“).

Am Beispiel der Wirtschafts-, Fiskal-, Sozial- und Minderheitenpolitik konnte in 
diesem Beitrag gezeigt werden, dass die Ergebnisse der Volksabstimmungen in der 
Schweiz in der Tendenz restriktive Auswirkungen haben. Dies deckt sich mit den 
frühen Befunden von Neidhart (1970), der der direkten Demokratie der Schweiz 
schon 1970 eine „konservative“ Wirkung attestierte. Die Frage der demokratischen 
Qualität direktdemokratischer Entscheidungen wäre damit aber nicht hinreichend 
beantwortet und muss vor dem Hintergrund der sozialen Beteiligungsstruktur 
betrachtet werden. Bei genauerer Analyse fällt der Befund differenzierter aus: Die 
mittleren und oberen Schichten stimmen überproportional häufig ab, die unteren 
Schichten bleiben den Urnen häufig fern. In der Schweiz lässt sich feststellen, dass 
parlamentarische Entscheidungen ganz offensichtlich advokatorisch den Interes-
sen der unteren Schichten besser Rechnung tragen, als wenn das Volk selbst und 
direkt entscheidet.

Die politischen Eliten spielen in der Schweiz nicht nur in der parlamentarischen 
Sphäre, sondern auch in der ,Referendumsdemokratie‘ eine zentrale Rolle. Sie 
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haben erheblichen Einfluss auf den Ausgang von Abstimmungen. Der Einfluss 
bestimmter Interessengruppen existiert zwar, eine systematische Verzerrung der 
Abstimmungsergebnisse zugunsten von überprivilegierten Minderheiteninteressen 
ist in der Schweiz, anders als in Kalifornien, jedoch nicht zu erkennen. Die struktu-
relle Diskriminierung von Minderheiten in Migrations- und Religionsfragen stellt 
jedoch ein ernstzunehmendes Problem für die liberale Dimension der Demokratie 
dar. Mit Blick auf den Minderheitenschutz, die Qualität der Demokratie, auf den 
Rechtsstaat, das internationale Recht und die Mobilisierung latent xenophobischer 
Attitüden ist dies kritisch zu bewerten (Linder 2011). Das Erstarken der rechtspopu-
listischen Schweizer Volkspartei (SVP) und ihre zunehmende Neigung, Initiativen 
für ihre fremdenfeindliche Politik zu instrumentalisieren, könnten diesen Trend 
in der nahen Zukunft noch verstärken und Teilbereichen der Schweizer Politik 
illiberale Züge verleihen.
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